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Kapitel 1

Einführung und Fragestellung

A. Einführung

Unternehmen sind in Deutschland grundsätzlich sanktionsfähig.1 Die Sank-
tionierung erfolgt über § 30 OWiG. Voraussetzung ist insoweit, dass der Reprä-
sentant juristischer Personen oder Personenvereinigungen eine Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit begangen hat. § 30 OWiG normiert keine einzelne Ordnungs-
widrigkeit und umschreibt keinen einzelnen Bußgeldtatbestand.2 Vielmehr
handelt es sich um eine Zurechnungsnorm mit Täterschaft begründender Kom-
ponente. Normiert wird keine direkte Verbandstäterschaft, sondern die Tat des
Repräsentanten ist unter bestimmten Zurechnungsvoraussetzungen Auslöser einer
Verbandsgeldbuße.3

Eine Kriminalstrafe gegenüber juristischen Personen oder Personenvereini-
gungen kennt das deutsche Strafrecht hingegen nicht.4 Die Diskussion um die
Notwendigkeit oder Wünschbarkeit einer Strafe gegenüber Unternehmen wird
bislang von zwei Extrempositionen geprägt.

Zum einen besteht die Auffassung, dass das Kriminalstrafrecht auf dem
Schuldgrundsatz beruhe und somit an die Eigenverantwortung des Menschen an-
knüpfe. Die Kriminalstrafe setze Handlungs- und Schuldfähigkeit und somit per-
sönliche Verantwortlichkeit voraus, ein sittliches Unwerturteil könne nur über
menschliches Verhalten verhängt werden.5

Zum anderen wird ins Feld geführt, dass der Gesetzgeber grundsätzlich auch
juristischen Personen und Personenvereinigungen strafrechtliche Verantwortung
zuweisen könne.6 Diese Verantwortung sei dann die Kehrseite der Freiheit, die
Unternehmen in unserer Rechtsordnung genießen.7

1 KK-OWiG/Rogall, § 30 Rn. 1.
2 KK-OWiG/Rogall, § 30 Rn. 1.
3 HK-OWiG/Schmitt-Leonardy, § 30 Rn. 3.
4 BeckOK OWiG/Meyberg, § 30 Rn. 1.
5 BGHSt 5, 28 ff., NJW 1953, 1838; BeckOK OWiG/Meyberg, § 30 Rn. 1; Löffel-

mann, JR 2014, 185 ff. m.w.N.
6 Vgl. Vogel, StV 2012, 427.
7 Vgl. Dannecker, in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafechts, S. 17, 53 ff.;

Kubiciel, ZRP 2014, 133 (136); Böse, ZStW 126 (2014), 132 ff.



Unabhängig von der Entscheidung für oder gegen eine strafrechtliche Lösung
stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die nach § 30 OWiG verhängbare schein-
bar wertneutrale Geldbuße8 der Bedeutung und den Möglichkeiten von Unterneh-
men und Unternehmenskriminalität heutzutage noch gerecht werden kann. Von
der Erfindung der Dampfmaschine durch Newcomen im Jahr 1712, die die
Wiege des Unternehmens markiert,9 hat das Unternehmen eine steile Entwick-
lung vollzogen, die über die weiter fortschreitende Akkumulation von Kapital
und Information zu nahezu unbeschränkter Macht geführt hat.10 So konnte z. B.
Volkswagen trotz des Dieselskandals im Jahr 2017 seinen Nettogewinn im selben
Jahr mehr als verdoppeln11 und der Economist fragt zu Recht: Wie können wir
die Giganten überhaupt noch zähmen?12 Die Macht von Unternehmen scheint,
obwohl sie in ein Geflecht aus Technologie, Gesetzen und anderen Kontroll-
mechanismen eingebettet ist, stetig weiter zu wachsen.13 Bakan beschreibt des-
halb bereits 2005 für den Economist: „Corporations govern society, perhaps
more than governments themselves do.“14

Diese Entwicklung vor Augen besteht in Wissenschaft, Politik und Praxis
grundsätzliche Einigkeit, dass das geltende Recht und insbesondere § 30 OWiG
Mängel aufweisen, die eine Reform notwendig erscheinen lassen.15 Unternehmen
sollen künftig auch an ihre Machtstellung angepasst Verantwortung tragen.

B. Grundlegende Zielsetzung der Arbeit

Die nachfolgende Arbeit setzt sich kritisch mit den derzeit existierenden Ent-
würfen zur Neuregelung der Unternehmenssanktionierung und Verantwortungs-
zuweisung an Unternehmen auseinander.

Diese können grob unterteilt werden in (1) Entwürfe, die eine Reform des
Ordnungswidrigkeitenrechts vorsehen, (2) Entwürfe, die ein eigenständiges Sank-
tionsgesetz bei Beibehaltung des Zurechnungszusammenhangs favorisieren, und
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8 BeckOK OWiG/Meyberg, § 30 Rn. 3.
9 Bakan, The Corporation, S. 9.
10 Wells, Corporations and Responsibility, S. 2.
11 Zeit online, VW erzielt Rekordergebnis, 23.2.2018, verfügbar unter: https://www.

zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2018-02/volkswagen-umsatz-milliardengewinn-rekord-
dieselskandal, zuletzt abgerufen am: 16.8.2021.

12 The Economist, How to tame the tech titans, 18.1.2018, verfügbar unter: https:/ /
www.economist.com/leaders/2018/01/18/how-to-tame-the-tech-titans, zuletzt abgeru-
fen am: 16.8.2021.

13 Bakan, The Corporation, S. 21.
14 Crook, The Economist, 22.1.2005, verfügbar unter: https:/ /www.economist.com/

special-report/2005/01/22/the-world-according-to-csr, zuletzt abgerufen am: 16.8.2021.
15 S. u. a. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode,

S. 126; Henssler/Hoven/Kubiciel, NZWiSt 2018, 1 (5 f.).



(3) einen Entwurf, der die Einführung eines eigenständigen Sanktionsgesetzes
unter Anknüpfung an das Unternehmen selbst vorsieht.

Erkenntnisleitend soll dabei die folgende Frage sein: Sind die unterschied-
lichen Ansätze in ihrer jeweiligen Ausgestaltung in der Lage, den Mängeln des
geltenden Rechts abzuhelfen und welche Auswirkungen ergeben sich daraus für
das Kriminalstrafrecht?
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